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§§§§§§§§11111111........                GGGGGGGGeeeeeeeellllllllttttttttuuuuuuuunnnnnnnngggggggg        
(1) Für sämtliche Lieferungsverträge zwischen uns und unseren Abnehmern, soweit es sich um Unternehmer im Sinne des § 14 

BGB, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen handelt, gelten ausschließlich 
die nachstehenden Allgemeinen Lieferungsbedingungen. Der Abnehmer erkennt diese Bedingungen spätestens durch Auf-
tragserteilung oder durch Annahme der Lieferung an. 

(2)  Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Von unseren Lieferungsbedingungen abweichende oder sie ergänzende 
Individualabreden sind schriftlich niederzulegen. Soweit nichts anderes vereinbart ist, gelten sie nur für den Einzelfall. 

§§§§§§§§22222222........                VVVVVVVVeeeeeeeerrrrrrrrttttttttrrrrrrrraaaaaaaaggggggggsssssssssssssssscccccccchhhhhhhhlllllllluuuuuuuussssssssssssssss        
(1) Unsere Angebote sind freibleibend. Das Vertragsangebot liegt erst in der Auftragserteilung durch den Abnehmer. Es gilt erst 

dann als angenommen, wenn wir den Auftrag durch Lieferung, Rechnungserteilung oder besonderes Schreiben bestätigt ha-
ben. 

(2) Bei Gefahrstoffen und anderen Materialien, deren Abgabe oder Verwendung besonderen gesetzlichen oder behördlichen Vor-
schriften unterliegt, gilt die Auftragserteilung zugleich als Bestätigung des Abnehmers dafür, daß er diese Waren nur in er-
laubter Weise verwenden will. 

§§§§§§§§33333333........                PPPPPPPPrrrrrrrreeeeeeeeiiiiiiiissssssss 
Berechnungsgrundlage für die gelieferte Ware ist der gültige Apothekeneinkaufspreis (AEP) zuzüglich der gesetzlichen Mehr 
wertsteuer am Tage der Bestellung. Verpackungs- und Transportkosten sind in unseren Preisen nicht enthalten und werden  
unter einem Bestellwert von 500,- € (AEP, Taxe-EK) mit 5,- € berechnet, darüber kostenfrei.  
Der Mindestbestellwert beträgt 50,- €. 

§§§§§§§§44444444........                LLLLLLLLiiiiiiiieeeeeeeeffffffffeeeeeeeerrrrrrrruuuuuuuunnnnnnnngggggggg        uuuuuuuunnnnnnnndddddddd        GGGGGGGGeeeeeeeeffffffffaaaaaaaahhhhhhhhrrrrrrrrüüüüüüüübbbbbbbbeeeeeeeerrrrrrrrggggggggaaaaaaaannnnnnnngggggggg        
 Werden wir, soweit für uns erst nach Vertragsschluß erkennbar, durch höhere Gewalt, Naturkatastrophen, Arbeitskampfmaß-

nahmen, behördliche Eingriffe, Versorgungsschwierigkeiten, Verkehrsstörungen, Betriebsstörungen, fehlende rechtzeitige Be-
lieferung durch unsere Vorlieferanten oder aus anderen gleichartigen Gründen an der rechtzeitigen Erfüllung unserer Liefer-
verpflichtung gehindert, so haben wir dies nicht zu vertreten und ruht unsere Lieferverpflichtung für die Dauer des Hindernis-
ses und im Umfang seiner Wirkung. Ist dies für den Abnehmer nicht zumutbar, so ist er nach Ablauf einer von ihm zu setzen-
den angemessenen Frist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Eine Fristsetzung ist nicht erforderlich in den im Gesetz ge-
nannten Fällen (§ 323 Absatz 2 und 4, § 326 Absatz 5 BGB). Ein Anspruch auf Schadensersatz oder Aufwendungsersatz ist 
ausgeschlossen. Bei Lieferverzögerungen, die der Abnehmer zu vertreten hat, verlängern bzw. verschieben sich vereinbarte 
Lieferfristen und Liefertermine entsprechend. 

§§§§§§§§55555555........                AAAAAAAAbbbbbbbbnnnnnnnnaaaaaaaahhhhhhhhmmmmmmmmeeeeeeee        ddddddddeeeeeeeerrrrrrrr        WWWWWWWWaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee        uuuuuuuunnnnnnnndddddddd        RRRRRRRReeeeeeeettttttttoooooooouuuuuuuurrrrrrrreeeeeeeennnnnnnn        
(1) Sendungen, deren Äußeres auf Beschädigung des Inhalts schließen läßt, dürfen nur unter Vorbehalt der Schadensersatzan-

sprüche gegenüber dem Transportunternehmen angenommen werden. Stellt der Abnehmer nach Öffnung einer Sendung 
Bruch in derselben fest, so ist unverzüglich ein Vertreter des Transportunternehmens hinzuzuziehen und mit ihm eine Be-
scheinigung über den Schaden auszustellen. 

(2) Der Abnehmer hat durch geeignete Einrichtungen dafür Sorge zu tragen, daß die Ware jederzeit auch dann angeliefert  wer-
den kann und vor dem Zugriff unbefugter Dritter geschützt ist, wenn keine Empfangsperson anwesend ist. 

(3) Retourenregelung: Warenrücknahme erfolgt bei Sachmangel (Beschädigte Ware, Verfall kürzer als 12 Monate (Ausnahme Test-
streifen)). Retouren muss immer eine Kopie der Rechnung beiliegen, da sonst die Rücknahme nicht garantiert werden kann. 
Die Kosten für die Rücksendung trägt PPL. Keine Warenrücknahme erfolgt bei einem Bestellfehler des Kunden. Retouren müs-
sen bis spätestens 14 Tage nach Erhalt der Ware telefonisch gemeldet werden. 

§§§§§§§§66666666........                ZZZZZZZZaaaaaaaahhhhhhhhlllllllluuuuuuuunnnnnnnngggggggg        
(1) Unsere Rechnungen gelten als anerkannt, wenn der Abnehmer ihnen nicht innerhalb von 8 Tagen nach Zugang schriftlich 

widersprochen hat; wir sind verpflichtet, den Abnehmer bei Beginn der Frist auf die vorgesehene Bedeutung seines Verhaltens 
besonders hinzuweisen. Die Rechnungen sind, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, innerhalb von 5 Tagen 
ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zahlbar. Als Zeitpunkt der Zahlung gilt der Tag der Gutschrift auf unserem Konto. Bei 
Selbstzahlern wird ein Selbstzahlerzuschlag von 0,5 % erhoben. 

(2) Der Abnehmer gerät, soweit nicht anders vereinbart, spätestens 30 Tage nach Rechnungsdatum und Zugang der Rechnung 
oder einer gleichwertigen Zahlungsaufstellung ohne Mahnung in Verzug. Ist der Zeitpunkt des Zugangs der Rechnung oder 
Zahlungsaufstellung unsicher, so gerät der Abnehmer spätestens 8 Tage nach Rechnungsdatum und Empfang unserer Liefe-
rung in Verzug. Im Falle des Zahlungsverzugs des Abnehmers sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von  8 % p.a. über 
dem Basiszinssatz zu verlangen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens ist nicht ausgeschlossen. 

(3) Wird nach Abschluß des Lieferungsvertrages erkennbar, daß unser Anspruch auf Zahlung durch mangelnde Leistungsfähig-
keit, insbesondere fehlende Kreditwürdigkeit des Abnehmers gefährdet wird, so sind wir berechtigt, für sämtliche ausgelie-
ferte und noch nicht bezahlte Ware sofortige Sicherheitsleistung oder Barzahlung ohne jeden Abzug und für sämtliche noch 
zu liefernde Ware Vorauszahlung zu verlangen und die noch zu liefernde Ware bis zum Ausgleich aller Forderungen zurück-
zubehalten. Entspricht der Abnehmer unserem Sicherungs- oder Zahlungsverlangen nicht fristgerecht, so sind wir berechtigt, 
von sämtlichen Lieferungsverträgen mit dem Abnehmer zurückzutreten. 

(4) Der Abnehmer kann gegen unsere Forderungen nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen 
aufrechnen. Ein Zurückbehaltungsrecht wegen Forderungen, die nicht aus demselben Vertragsverhältnis stammen, steht dem 
Abnehmer nicht zu. 

§§§§§§§§77777777........                EEEEEEEEiiiiiiiiggggggggeeeeeeeennnnnnnnttttttttuuuuuuuummmmmmmmssssssssvvvvvvvvoooooooorrrrrrrrbbbbbbbbeeeeeeeehhhhhhhhaaaaaaaalllllllltttttttteeeeeeee        
(1) Wir behalten uns bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und zukünftigen Forderungen aus der Ge-

schäftsverbindung mit dem Abnehmer das Eigentum an den gelieferten Waren vor. Dies gilt auch für Waren, die von Dritten in 
unserem Namen und für unsere Rechnung unmittelbar an den Abnehmer ausgeliefert werden. Die Einstellung einzelner unse-
rer Forderungen in eine laufende Rechnung sowie die Saldoziehung und deren Anerkennung heben den Eigentumsvorbehalt 
nicht auf. Der Abnehmer ist befugt, über die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu verfügen. Er ist ver-
pflichtet, sie gegen Diebstahl, Bruch, Feuer, Wasser und sonstige Schäden angemessen zu versichern. Eingriffe Dritter in unser 
Vorbehaltsgut hat der Abnehmer uns unverzüglich anzuzeigen. Er ist verpflichtet, den Dritten auf unsere Vorbehaltsrechte 
hinzuweisen. 

(2) Wird unsere Vorbehaltsware vom Abnehmer zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung für 
uns, ohne daß wir hieraus verpflichtet werden. Bei Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung unserer Vorbe-
haltswaren mit anderen, nicht uns gehörenden Waren steht uns ein dadurch entstehender Miteigentumsanteil im Verhältnis 
des objektiven Verkehrswerts der von uns gelieferten Vorbehaltswaren zu dem der anderen Waren zum Zeitpunkt der Verar-
beitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung zu. Für den Fall, daß der Abnehmer durch Verarbeitung, Verbindung, 
Vermischung oder Vermengung Alleineigentum erwirbt, sind sich die Vertragsparteien darüber einig, daß der Abnehmer uns 
schon jetzt Miteigentum nach dem Verhältnis des objektiven Verkehrswerts der Vorbehaltswaren zu dem der anderen Waren 



zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung überträgt und diese Waren unentgeltlich für 
uns verwahrt. Soweit sich die Sachen im Besitz eines Dritten befinden, tritt der Abnehmer seine Ansprüche gegen diesen, ins-
besondere seine Herausgabeansprüche schon jetzt an uns ab; wir nehmen die Abtretung an. Die nach den Bestimmungen 
dieses Absatzes in unser Eigentum oder Miteigentum gelangten Waren gelten als Vorbehaltsware im Sinne des Absatzes 1 und 
der nachfolgenden Bestimmungen. 

(3) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und zukünftigen Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit 
dem Abnehmer tritt der Abnehmer schon jetzt sicherungshalber alle Forderungen aus der Weiterveräußerung von Vorbehalts-
waren an uns ab, insbesondere auch solche gegen Krankenkassen und Abrechnungsstellen aus eingereichten Rezepten ein-
schließlich der Ansprüche gegen die Abrechnungsstellen aus Einziehungsauftrag; bei der Veräußerung von Waren, die in un-
serem Miteigentum stehen, erfolgt die Abtretung anteilig in einer unserem Miteigentumsanteil entsprechenden Höhe. Wir 
nehmen die Abtretungen an. Stellt der Abnehmer Forderungen aus der Weiterveräußerung von Vorbehaltswaren in eine mit 
seinen Kunden, einer Krankenkasse oder einer Abrechnungsstelle bestehende laufende Rechnung ein, so erstreckt sich die 
Vorausabtretung auch auf die Saldo- und Schlußsaldoforderungen des Abnehmers sowie auf seine Rechte zur Kündigung des 
Kontokorrentverhältnisses und seine Ansprüche auf Feststellung des Saldos. Absatz 1 Satz 3 gilt für den verlängerten Eigen-
tumsvorbehalt entsprechend. Der Abnehmer ist zur Einziehung der vorausabgetretenen Forderungen im ordnungsgemäßen 
Geschäftsgang befugt. 

§§§§§§§§88888888........        GGGGGGGGeeeeeeeewwwwwwwwäääääääähhhhhhhhrrrrrrrrlllllllleeeeeeeeiiiiiiiissssssssttttttttuuuuuuuunnnnnnnngggggggg        
(1) Der Abnehmer hat die gelieferte Ware nach Erhalt unverzüglich auf ihre Vertragsmäßigkeit zu überprüfen und uns alle er-

kennbaren Mängel, Fehlmengen und Falschlieferungen unverzüglich nach Erhalt mit einer Kopie der Rechnung/Lieferschein 
schriftlich anzuzeigen. Unterläßt der Abnehmer die rechtzeitige und formgerechte Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es 
sei denn, daß es sich um Fehlmengen oder Falschlieferungen handelt, die offensichtlich von der Bestellung so erheblich ab-
weichen, daß wir die Genehmigung des Abnehmers als ausgeschlossen betrachten mußten. Die Untersuchung der gelieferten 
Ware auf Mängel ist echte Rechtspflicht des Abnehmers. Von einer Ersatzpflicht für Schäden, die dem Abnehmer oder Dritten 
durch Verletzung dieser Untersuchungspflicht entstehen, hat uns der Abnehmer freizustellen. Beanstandete Ware ist unver-
züglich und ordnungsgemäß verpackt zurückzusenden. 

(2) Unsere Gewährleistung für Sachmängel beschränkt sich auf die Gutschrift der Ware. Schlägt die Ersatzlieferung fehl, ist die 
Ersatzlieferung dem Abnehmer unzumutbar oder verweigern wir die Leistung ernsthaft und endgültig, so kann der Abnehmer 
nach seiner Wahl  den Kaufpreis herabsetzen oder vom Vertrag zurücktreten. Die Haftung auf Schadensersatz ist beschränkt 
nach Maßgabe des § 11; dies gilt auch für einen Anspruch auf Aufwendungsersatz. Hat der Abnehmer Veränderungen an der 
Ware vorgenommen, so ist jegliche Gewährleistung ausgeschlossen. 

(3) Sämtliche Ansprüche, die aus der Mangelhaftigkeit der Ware hergeleitet werden, einschließlich etwaiger Ansprüche auf Scha-
densersatz verjähren in einem Jahr ab Lieferung der Ware, ausgenommen bei Vorsatz. Dies gilt auch für etwaige konkurrie-
rende deckungsgleiche Schadensersatzansprüche aus außervertraglicher Haftung. 

§§§§§§§§99999999........        HHHHHHHHaaaaaaaaffffffffttttttttuuuuuuuunnnnnnnngggggggg        
(1) Wir haften auf Schadensersatz gleich aus welchem Rechtsgrund nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Organe 

oder Gehilfen. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, es sei denn, es han-
delt sich um die Haftung für Sachmängel. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung beschränkt auf ty-
pische vorhersehbare Schäden. 

(2) Für die Verjährung von Schadensersatzansprüchen außerhalb des Anwendungsbereichs des § 10 gilt § 10 Absatz 3 entspre-
chend. 

(3) Eine Schadensersatzhaftung wegen einer von uns übernommenen Garantie sowie eine Haftung nach dem Produkthaftungsge-
setz, dem Arzneimittelgesetz und anderen zwingenden gesetzlichen Haftungsnormen bleibt von den vorstehenden Bestim-
mungen unberührt. Das gleiche gilt für eine Haftung wegen Schäden aus der Verletzung des Leben, des Körpers oder der Ge-
sundheit. 

§§§§§§§§1111111100000000........        DDDDDDDDaaaaaaaatttttttteeeeeeeennnnnnnnsssssssscccccccchhhhhhhhuuuuuuuuttttttttzzzzzzzz        
Im Rahmen der Geschäftsverbindung dürfen anfallende personenbezogene Daten des Abnehmers bei uns und bei unserer 
Kreditschutzgemeinschaft gespeichert und verarbeitet werden. 

§§§§§§§§1111111111111111........        EEEEEEEErrrrrrrrffffffffüüüüüüüülllllllllllllllluuuuuuuunnnnnnnnggggggggssssssssoooooooorrrrrrrrtttttttt        uuuuuuuunnnnnnnndddddddd        GGGGGGGGeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiicccccccchhhhhhhhttttttttssssssssssssssssttttttttaaaaaaaannnnnnnndddddddd                
Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Koblenz. Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsver-
hältnis entspringenden Rechtsstreitigkeiten ist, falls der Abnehmer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts o-
der öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, unser Firmensitz. Diese Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch, wenn der Ab-
nehmer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat. 

§§§§§§§§1111111122222222........        TTTTTTTTeeeeeeeeiiiiiiiillllllllwwwwwwwweeeeeeeeiiiiiiiisssssssseeeeeeee        UUUUUUUUnnnnnnnnwwwwwwwwiiiiiiiirrrrrrrrkkkkkkkkssssssssaaaaaaaammmmmmmmkkkkkkkkeeeeeeeeiiiiiiiitttttttt        
Sind einzelne Teile der vorstehenden Geschäftsbedingungen unwirksam oder abbedungen, so bleibt deren Wirksamkeit im 
Übrigen davon unberührt. Die Vertragspartner sind verpflichtet, unwirksame Regelungen durch solche zu ersetzen, die 
rechtlich wirksam sind und den unwirksamen Regelungen nach Sinn und Zweck und wirtschaftlichem Ergebnis so weit wie 
möglich entsprechen. 


